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Erläuterungen: 
 
Die Stadt Donaueschingen ist Grundstückseigentümer der Erddeponie „Auf dem Weiler“. 
Genehmigungsinhaber für den Betrieb ist ebenfalls die Stadt. Der laufende Betrieb wurde 
bereits 2004 vertraglich der Betreibergesellschaft Weiler GmbH übertragen. 
 
Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 16.02.2016 letztmalig eine Gebührenan-
passung vorgenommen. 
 
Zwischenzeitlich hat sich die Situation dahingehend verändert, dass das Landratsamt 
Schwarzwald-Baar-Kreis mit Schreiben vom 05.11.2019 die Deponierung von  Geogen  belas-
tetem Erdaushub (Arsen, Geogen, Z2 (90 mg/kg)) gestattet. Dieser Gebührentatbestand ist 
neu zu bepreisen. 
 
Aufgrund der vorgelegten Kalkulation der Betreibergesellschaft werden, nach einvernehmli-
cher Abstimmung mit der Betreibergesellschaft nachstehende Deponievergütungen vorge-
schlagen: 
 
Erdaushub (Z0):         5,00 €/to. 
Erdaushub belastet (Arsen, Geogen Z 1.1):     6,50 €/to.  
Erdaushub belastet (Arsen, Geogen Z2 (90 mg/kg)) :   8,00 €/to.  
 
Nachdem der Verwaltungskostenbeitrag seit 2004 nicht verändert wurde, schlägt die Ver-
waltung eine Anpassung auf 1,50 €/m³ vor. 
 
Der Vergleich der derzeitigen und künftigen Vertragsformulierung ist nachstehend darge-
stellt. 
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bestehender Vertrag Vertrag mit Ergänzung 

 
§ 3  

Vergütung, kalkulatorischer Aufwand 
 

 
§ 3 

Vergütung, kalkulatorischer Aufwand 

(1) Die Stadt ermächtigt die Betreibergesell-
schaft als Gegenleistung für die Ver-
tragserfüllung folgende Vergütung je an-
gelieferter to. vom Anlieferer zu erheben: 
 
Erdaushub unbelastet (Z0)       4,50 €/to. 
Erdaushub belastet 
(Arsen Geogen Z 1.1)                6,00 €/to. 
 

(2) Für den der Stadt entstandenen kalkula-
torischen Aufwand erhebt die Betreiber-
gesellschaft zusätzlich von jedem Anlie-
ferer einen Grundstücks- und Verwal-
tungskostenbeitrag von 1,00 €/m³. Dieser 
städtische Anteil ist nach Ermittlung des 
jährlichen Auffüll-Volumens spätestens 
zum 15.11. jeden Jahres an die Stadt-
kasse abzuführen. Die Höhe des Grund-
stücks- und Verwaltungskostenbeitrages 
gilt ebenfalls für 3 Jahre fest vereinbart. 
Nach Ablauf dieser Zeit erfolgt gegebe-
nenfalls eine Anpassung. 

(1) Die Stadt ermächtigt die Betreibergesell-
schaft als Gegenleistung für die Ver-
tragserfüllung folgende Vergütung je an-
gelieferter to. vom Anlieferer zu erheben: 
 
Erdaushub (Z0)                        5,00 €/to. 
Erdaushub belastet 
(Arsen Geogen Z 1.1)               6,50 €/to. 
Erdaushub belastet 
(Arsen, Geogen, Z2 (90mg/kg))8,00 €/to.  

 
(2) Für den der Stadt entstandenen kalkula-

torischen Aufwand erhebt die Betreiber-
gesellschaft zusätzlich von jedem Anlie-
ferer einen Grundstücks- und Verwal-
tungskostenbeitrag von 1,50 €/m³. Die-
ser städtische Anteil ist nach Ermittlung 
des jährlichen Auffüll-Volumens spätes-
tens zum 15.11. jeden Jahres an die 
Stadtkasse abzuführen. Die Höhe des 
Grundstücks- und Verwaltungskostenbei-
trages gilt ebenfalls für 3 Jahre fest ver-
einbart. Nach Ablauf dieser Zeit erfolgt 
gegebenenfalls eine Anpassung. 
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Beschlussvorschlag: 1. Der vorgeschlagenen Vertragsergänzung wird zuge-

stimmt. Die Vergütung wird festgesetzt auf: 
 

 Erdaushub (Z0):    5,00 €/to. 

 Erdaushub belastet  
Arsen, Geogen Z 1.1):   6,50 €/to.  

 Erdaushub belastet 
 (Arsen, Geogen Z2 (90 mg/kg)): 8,00 €/to.  

       
2. Der Verwaltungskostenbeitrag wird auf 1,50 €/m³ 

festgesetzt. 
 

3. Die Regelung Ziffer 1. und 2. treten zum 01.04.2020 
in Kraft. 
 

4. Die Verwaltung wird ermächtigt, künftige Gebüh-
renanpassungen mit dem Betreiber festsetzen zu 
dürfen.  

 
 
 
Beratung: 
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